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Synes Ernst

Wir alle, die Wirtschafts-
verbände, die Juristen-
zunft und auch die Treu-

händer haben die parlamenta-
rische Beratung verschlafen.» An-
dreas Binder, Rechtsanwalt und 
Professor an der Uni St. Gallen, ist 
selbstkritisch, wenn er nach Grün-
den sucht, die seiner Ansicht nach 
dazu geführt haben, dass das neue 
Fusionsgesetz seinen Zweck nicht 
erfüllt. Denn die «groben Mängel», 
welche das seit Juli 2004 geltende 
Gesetz aufweise, hätten sich 
durchaus vermeiden lassen, 
meint der Badener Jurist.

Panne soll behoben werden
Diese Panne zu beheben 

hat sich Binder für 2008 zum 
Ziel gesetzt. Mit gezielten In-
formationen wolle er das Ter-
rain für eine «Mini-Revision» 
des noch jungen Fusionsge-
setzes vorbereiten, erklärte 
er gegenüber der «Handels-
zeitung». Unter anderem 
erhalten Parlamentarie-
rinnen und Parlamenta-
rier einen Sonderdruck 
aus der jüngsten Aus-
gabe des «Treuhän-
ders», wo Binder die 
Postulate erläutert, die 
er zusammen mit einem 
Projektteam von führenden M&A-
Experten erarbeitet hat (siehe 
Box). Diese sollen das Fusionsge-
setz in einem zweiten Anlauf zu 
einem Gesetz machen, «das praxis
tauglich ist und seinen Zweck er-
füllt, nämlich angesichts des Struk-
turwandels in der Wirtschaft ra-
sche Veränderungen zu ermögli-
chen und zu erleichtern».

«Zentraler Schwachpunkt» 
Abschaffen will Binder den 

«zentralen Schwachpunkt» des 
Gesetzes, die Solidarhaftung, die 
bei Vermögensübertragungen drei 
Jahre beträgt und bei der Spaltung 
gar unbefristet ist. Seine Beurtei-
lung, die Solidarhaftung sei ein 
«Killer» für die Spaltung und die 
Vermögensübertragung, belegt 
Binder mit Beispielen aus der 
Praxis. 

Ein KMU-Betrieb hat aus steu-
erlichen Gründen – Doppelbelas
tung der Dividenden – die Ge-
winne weitgehend thesauriert und 
gilt deshalb als «schweres» Unter-
nehmen. Der Firmengründer und 
Alleineigentümer will seine 
Nachfolge regeln. Zu diesem 
Zweck möchte er seinen Betrieb in 
drei Gesellschaften aufspalten: In 

die Gesell-
schaft A für ein Manage-

ment Buyout (MBO), in eine Ge-
sellschaft B für den Verkauf an ei-
nen Dritten sowie in die Gesell-
schaft C, die als Immobiliengesell-
schaft beim bisherigen Besitzer 
bleibt. Weil für den Käufer von Ge-
sellschaft B aufgrund des Fusions-
gesetzes eine unbefristete solida-
rische Haftung der erworbenen 
Gesellschaft B für die Schulden 
der Gesellschaften A und C be-

steht, müsste er auch für die bei-
den anderen Gesellschaften eine 
Due Diligence verlangen. Binder: 
«Das ist doch eine unmögliche Si-
tuation. Ist die Produktionsgesell-
schaft A etwa einer Produktehaft-
pflicht ausgesetzt oder besitzt Ge-
sellschaft C Grundstücke mit Alt-
lasten, kann der potenzielle Käu-
fer der Gesellschaft B die Risiken 
aus der  Solidarhaftung nicht ab-
schätzen und auch nicht tragen.» 
Die Folge: Die Nachfolgeregelung 

lässt auf sich warten, was Unter-
nehmen und Arbeitsplätze ge
fährdet. Aufgrund eigener Erfah-
rung berichtet Binder 
von vielen Unter-
nehmern, die glau-
ben, «eine Spaltung 
sei mit Blick auf die 
Zukunft ihrer Firma 
etwas Gutes». Frus
triert müssten sie 
dann aber feststellen, 
dass das neue Fu
sionsgesetz, das sich 
einfach und pragma-
tisch anhöre, «gefähr-
liche Fussangeln» 
aufweise und sie deshalb auf den 
komplizierteren Weg nach altem 
Recht auszuweichen zwinge. 

Das schlägt sich auch in der 
Statistik nieder: Es gibt nur wenige 
Spaltungen und Vermögensüber-
tragungen, die mit einem Wechsel 
des wirtschaftlichen Eigentümers 
verbunden sind. Binder: «Wenn 
ein modernes, bei seinem Inkraft-
treten hoch gelobtes Gesetz nicht 
angewendet wird, kann doch et-
was nicht stimmen.»

Die M&A-Experten um Binder 
verlangen auch, dass die Gläubi-
gerschutzbestimmungen im Fusi-
onsgesetz auf das gleiche Niveau 
gesenkt werden wie im Aktien-
recht oder im neuen GmbH-Recht. 

Man müsse ferner Rechtsunsi-
cherheiten eliminieren, so zum 
Beispiel um die Übernahme beste-

hender Verträge. 
Schliesslich meint 
Binder, die Schweiz 
habe bei der Harmo-
nisierung mit dem 
EU-Recht über das 
Ziel hinausgeschos-
sen: «Selbst im EU-
Mitgliedstaat Deut
schland ist die EU-
Spaltungsrichtlinie 
weniger gläubiger-
freundlich und um-
strukturierungsfeind-

lich umgesetzt worden als im  
Nicht-EU-Land Schweiz.»

Dringende Korrekturen nötig
Der Unmut über die grundle-

genden Schwachstellen des Fu
sionsgesetzes schlägt sich auch in 
verschiedenen Stellungnahmen in 
der Vernehmlassung zum neuen 
Aktienrecht nieder. So fordern der 
Wirtschaftsdachverband Econo-
miesuisse, der Schweizerische An-
waltsverband, die CVP und der In-
teressenverband für Unterneh-
mensnachfolge, KMU-next, Kor-
rekturen am bestehenden Gesetz. 
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SPLITTER

Amtsmüde
Er gilt als einer 
der aufstre-
benden Ro-
mands unter der 
Bundeskuppel, 
der sich zudem 
auch über die 

Sprachgrenze hinaus Gehör zu 
verschaffen versteht. Jetzt sorgt 
der Freiburger SP-Ständerat  
Alain Berset auch anderweitig 
für Aufsehen, präsidiert er doch 
seit kurzem mit der Kommission 
für öffentliche Bauten (KöB) ein 
Parlamentsgremium, das seine 
eigene Auflösung verlangt hat. 
Möglicherweise beginnt sich zu-
mindest in der kleinen Kammer 
die Einsicht durchzusetzen, dass 
Bundesbern mittlerweile eigent-
lich gebaut sein sollte.

Fadengerade
Während die 
Konkurrenz 
schmunzelnd 
zur Kenntnis 
nahm, wie die 
neu in die Op-
positionsrolle 

geschlüpfte SVP sich dankbar 
hinter einen Gegenvorschlag des 
Regierungslagers scharte und 
ihre Gesundheitsinitiative wie 
eine heisse Kartoffel fallen liess, 
sehen das Noch-Parteichef Ueli 
Maurer und die Seinen natürlich 
ganz anders. Der Gegenvorschlag 
sei vielmehr ein «Erfolg der SVP-
Oppositionspolitik», wird der 
staunenden Öffentlichkeit kund-
getan. Dabei dürfte die Partei 
noch so froh sein, kann sie den 
aussichtslosen Abstimmungs-
kampf zugunsten ihrer Initiative 
abhaken und ihre Kräfte auf neue 
oppositionelle (Un-)Taten kon-
zentrieren.

Höhenflug
Eben noch 
verkündete der 
St. Galler FDP-
Nationalrat 
Andreas  
Zeller seiner 
Fangemeinde 

via Internet stolz, er habe es ins 
erweiterte Kader des FC Natio-
nalrat geschafft. Aus einem «Up-
date aus Bern» erfahren wir nun, 
dass er erstmals während einer 
Halbzeit das Trikot dieser Mann-
schaft tragen durfte und erst 
noch «problemlos» mithalten 
konnte. Er steht auch offen dazu, 
dass ihm ein Torerfolg noch 
versagt blieb – und liefert dazu 
auch gleich eine Erklärung: Das 
Spiel fand im «Stade de Suisse» 
statt, und er habe halt vorher 
noch nie auf einem Kunstrasen 
gespielt.

Krankenversicherung 
Nach dem Nein zur Einheits-
krankenkasse rüstet die SP 
zu einer neuen Attacke: 
Doch das Ansinnen, Grund- 
und Zusatzversicherung zu 
trennen, bleibt chancenlos.

Roland Meier

Die Zusatzversicherung war noch 
nie ein Liebkind der Linken. Die 
frühere SP-Sozialministerin Ruth 
Dreifuss etwa machte nie einen 
Hehl daraus, dass ihr dieser frei-
willige Versicherungszweig, ob-
wohl ausdrücklich im KVG veran-
kert, überhaupt nicht am Herzen 
lag und sie ihn mit einem gut aus-
gebauten, von der Grundversiche-
rung gedeckten Leistungskatalog 
am liebsten überflüssig gemacht 
hätte. Später kaprizierte sich die 
SP darauf, den Krankenversiche
rern durch Entzug der obligato-
rischen Grundversicherung das 

Leben schwer zu machen, was am 
11. März 2007 mit dem 70%-Nein 
zur Einheitskrankenkasse kläglich 
scheiterte.

Hinter solchen Bestrebungen 
steckt immer auch eine Portion 
Ideologie. SP-Nationalrat Stépha-
ne Rossini beispielsweise gibt sich 
überzeugt, dass die Rechte letzt-
lich die Privatisierung des Systems 
anstrebt. Von ihm stammt denn 
auch nicht nur die Idee, die Reser-
ven der Kassen durch einen natio-
nalen Reservefonds zu ersetzen, 
sondern ebenso das Ansinnen, die 
Grundversicherung strikt vom Zu-
satzversicherungsgeschäft zu tren-
nen. Mitte Februar wird sich die 
Sozial- und Gesundheitskommis-
sion (SGK) mit einer parlamenta-
rischen Initiative des Wallisers zu 
befassen haben.

Bereits ausgegliedert
Der SP-Politiker will zweifellos 

weiter gehen, als es ihm die grös-
seren Versicherer vor einigen Jah-
ren vorgemacht haben, als sie das 
Zusatzversicherungsgeschäft in 

neue Privatversicherungsgesell-
schaften ausgliederten. Allerdings 
merkt das Publikum davon eher 
wenig, wie auch der Bundesrat vor 
drei Jahren einräumen musste: Die 
getrennten Unternehmen bleiben 
unter einem Holdingdach vereint 
und treten mit einem Kurznamen 
samt Logo am Markt auf.	

Die parlamentarische Initiative 
fordert deshalb ausdrücklich auch 
eine Trennung bezüglich Rechts-
stellung, Bilanzierung und Fir-
menbezeichnung. Genau an die-
sem Punkt aber wird das Ganze 
zum Kostentreiber, wie CSS-Spre-
cher Stephan Michel anmerkt. 
Wohl existierten für die Grund- 
und die Zusatzversicherung zwei 
getrennte Policen, doch sei es öko-
nomisch alles andere als sinnvoll, 
den Leistungsfall in zwei Prozess-
schritten, gewissermassen über 
zwei Firmen, abzuwickeln. Das 
würde laut Michel zu einem gros-
sen Anstieg der Verwaltungskos
ten führen, «ohne dass dabei ir-
gend ein Qualitätsfortschritt er-
zielt würde».

Kritik an einem Monument

Ein Gesetz soll endlich laufen lernen 
Fusionsgesetz Führende Experten der M&A-Branche fordern dringend eine Mini-Revision des Gesetzes, das erst seit 	
Juli 2004 in Kraft ist. Es erfülle seinen Zweck nicht und behindere eine schnelle Umstrukturierung der Wirtschaft. 
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Kritik schon kurz  
nach Inkrafttreten

Fusionsgesetz Das heutige Ge-
setz ist seit dem 1. Juli 2004 in 
Kraft. Es regelt die Anpassung 
der rechtlichen Strukturen von 
Gesellschaften im Zusammen-
hang mit Fusionen, Spaltungen, 
Umwandlungen und Vermögens-
übertragungen.

Kritik Das Gesetz sei nicht pra-
xistauglich, wurde von M&A-Ex-
perten schon kurz nach Inkraft-
treten kritisiert. Vor allem 
schrecke die unbeschränkte So-
lidarhaftung mögliche Käufer 
von Unternehmensteilen ab, die 

beispielsweise im Rahmen einer 
Nachfolgeregelung gebildet wor-
den sind.

Kritiker Hinter der Kritik steht 
ein Projektteam von M&A-Fach-
leuten, das vom Badener Ju-
risten und St. Galler-Universi-
tätsdozenten Andreas Binder 
geleitet wird. Es gehören ihm 
weiter an: Professor Vito Rober-
to (Universität St. Gallen und Ba-
ker & Mc Kenzie), Urs Schenker 
(Baker & Mc Kenzie), Rudolf 
Tschäni (Lenz & Staehelin) sowie 
Professor Rolf Watter (Universi-
tät Zürich und Bär & Karrer).  
Die Kritiker fordern eine Mini
revision des Fusionsgesetzes. 

2005 wurde aus Zschokke 
und Batigroupe Implenia:  
Das Gesetz soll solche 
Veränderungen erleichtern.

Die Folge des  
Fusionsgesetzes: 
Die Regelung der 
Nachfolge lässt 
auf sich warten, 
was Firmen und 

Arbeitsplätze 
gefährdet.


